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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 16.01.2014 

Petra Jendrich 

Tel.: 6746  

Vorlage Nr. G 105/18 

für die Sitzung der städtischen Deputation für Bildung am 13.02.2014 

 

Kooperationsvereinbarung zur Ausbildung bremischer Werkschülerinnen und 

Werkschüler im bremischen öffentlichen Dienst 

 

A. Problem 

Die wissenschaftliche Evaluation sowie die Quote der Schülerinnen und Schüler in der 

Werkschule, die trotz pessimistischer Prognose der allgemeinbildenden Schule eine 

(Erweiterte) Berufsbildungsreife erlangten, war nach dem ersten Durchgang am Ende des 

Schuljahres 2011/12 gut. Dieses wurde in der Deputationssitzung vom 7. Februar 2013 in 

der Vorlage Nr. G 18/62 berichtet. Allerdings wurde deutlich, dass das zweite Ziel – neben 

dem Erreichen eines allgemeinbildenden Schulabschlusses – des direkten Übergangs in 

Berufsausbildung noch nicht in dem Maße erreicht wurde, wie gewünscht. 

Die Quote des direkten Übergangs in Ausbildung soll weiter erhöht werden. Aus diesem 

Grund haben das Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen öffentlichen Dienst 

(AFZ) und die Senatorin für Bildung und Wissenschaft eine Kooperationsvereinbarung 

geschlossen. 

 

B. Lösung 

Der Deputation für Bildung wird hiermit die Kooperationsvereinbarung zur Ausbildung 

bremischer Werkschülerinnen und Werkschüler im bremischen öffentlichen Dienst zwischen 

dem Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen öffentlichen Dienst (AFZ) und der 

Senatorin für Bildung und Wissenschaft vom 1. Oktober 2013 vorgelegt (Anlage). 

Die Kooperationsvereinbarung regelt die Kooperation zwischen dem AFZ und der Senatorin 

für Bildung und Wissenschaft mit dem Ziel, jährlich bis zu 15 Plätze von den durch den Senat 

bewilligten Ausbildungsplätzen mit Bremer Werkschülerinnen und Werkschülern zu 

besetzen. 
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Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen vorab in Klasse 11 ein drei- bis vierwöchiges 

Praktikum in den jeweiligen Ausbildungsdienststellen. Diese unterbreiten dem AFZ auf der 

Basis der im Betriebspraktikum gewonnenen Eindrücke einen Einstellungsvorschlag. 

Das AFZ schließt mit den Schülerinnen und Schülern einen Berufausbildungsvertrag ab. 

Das gemeinsame Ausbildungsprojekt hat mit den ersten Praktika von Werkschülerinnen und 

Werkschülern in Ausbildungsdienststellen mit dem Schuljahr 2013/14 begonnen und wird 

vorerst für ein Jahr erprobt. Das AFZ und die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

tauschen mindestens vierteljährlich Informationen über den Erfolg der Maßnahme und die 

Erfahrungen der beteiligten Dienststellen und Einrichtungen aus. 

 

C. Beteiligung 

Der Gesamtpersonalrat hat dem Abschluss dieser Kooperationsvereinbarung zugestimmt. 

 

D. Finanzielle / Personelle Auswirkungen 

Mit der Kooperationsvereinbarung sind keine zusätzlichen finanziellen und 

personalwirtschaftlichen Auswirkungen verbunden. Die Ausbildungsvergütung wird vom AFZ 

getragen. Die Sachkosten, die für die unmittelbare Durchführung der Ausbildung anfallen, 

tragen die Ausbildungsdienststellen und Verbundbetriebe. 

 

E. Beschluss 

Die Deputation nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

In Vertretung 

gez. 

Gerd-Rüdiger Kück 

Staatsrat 






